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Vorwort
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rerkreis zuzuschneiden und uns anschließend ihre ausgearbeiteten Manuskripte 
zur Verfügung zu stellen. Dafür danken wir herzlich.

Nicht minder dankbar sind wir der Fakultät für Rechtswissenschaft der Uni-
versität Regensburg, die die Ringvorlesung finanziell unterstützt, sowie dem 
Institut für Zeitgeschichte, das einen Teil der Druckkosten dieses Bandes über-
nommen hat.

Die organisatorische Abwicklung der Ringvorlesung lag auch diesmal am 
Lehrstuhl in den Händen von Caroline Berger und in der Fakultät in den 
Händen von Oliver Olszewski, die Betreuung des Manuskripts übernahm Ruth 
Schneider – auch hierfür herzlichen Dank!

Nicht zuletzt gilt unser herzlicher Dank auch Dr. Franz-Peter Gillig und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags Mohr Siebeck für die Auf-
nahme dieses Bandes ins Verlagsprogramm und die erneut angenehme und aus-
gezeichnete Zusammenarbeit.

Regensburg/München im Januar 2015 Martin Löhnig
 Mareike Preisner
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Einführung

Martin Löhnig und Mareike Preisner

I. Eine gesamtdeutsche Protestgeschichte

„Ordnung und Protest“ beleuchtet ausgewählte Aspekte der gesamtdeutschen 
Protestgeschichte seit 1949 aus interdisziplinärer Perspektive und erstreckt 
sich – schlagwortartig formuliert – vom Ost-Berlin des 17. Juni 1953 bis zur 
Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989, von den west-
deutschen Protesten gegen die Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg 
bis hin zu den Stuttgarter „Wutbürgern“ oder den Morden des „NSU“.

Die möglichen Formen, in denen sich Protest zu manifestieren vermag, sind 
zahlreich: Organisation von oder Teilnahme an Demonstrationen, publizis-
tische oder künstlerische Aktivitäten, Streiks, Teach-Ins oder Sitzblockaden, 
Gewalt gegen Sachen oder Personen, Terror. Protesthandlungen können also 
die Grenzen des in unserer Rechtsordnung rechtlich Erlaubten durchaus über-
schreiten, bis hin zur Verwirklichung von Straftatbeständen; erlaubtes und ver-
botenes Verhalten voneinander auf strafrechtlicher Ebene zu unterscheiden, ist 
im Einzelfall sehr schwierig, wie die Beiträge von Jörg Eisele, Arndt Sinn oder 
Susanne Schregel zeigen. Protest kann eine legitime Form politischer Teilhabe 
und damit Bestandteil der bestehenden Ordnung sein. Er kann sich jedoch auch 
gegen die bestehende staatliche Ordnung als solche richten. Die möglichen Ziele 
von Protest oder Protestbewegungen können also von verfassungskonformen 
Zielen wie der Verhinderung eines Großprojekts – eines Bahnhofs oder Rake-
tendepots – oder dem Versuch der Beeinflussung der öffentlichen Meinung oder 
der politischen Entscheidungsträger – etwa zur Wiederbewaffnung oder zum 
Vietnam-Krieg – bis hin zum Umsturz der staatlichen Ordnung reichen, so etwa 
1953 und 1989 in der DDR oder in den Zeiten der RAF in der Bundesrepublik.

Aus gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive stellt sich nicht die Frage 
nach den rechtlichen, sondern den gesellschaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen, die Protest oder sogar eine Protestbewegung entstehen lassen 
oder zulassen, und nach den Auswirkungen von Protest. Es interessiert, ob 
Protest ein Motor sozialen Wandels sein kann, inwieweit dies im Deutschland 
der letzten gut 60 Jahre der Fall war, oder ob es sich ganz im Gegenteil um ein 



Symptom eines bereits erfolgten Wandels handelt. Haben Protestbewegungen 
ihre Ziele erreicht? Haben sie Prozesse angestoßen, deren Ergebnisse nicht in 
den Absichten der Protestierenden lagen, etwa die Stabilisierung der Bundes-
republik durch gesellschaftliche Pluralisierung in den Jahren nach 1968 anstatt 
eines revolutionären Systemwechsels? Hatten diese Prozesse, diese juristische 
Zwischenfrage sei gestattet, Auswirkungen auch auf der Ebene der Rechtsord-
nung? Oder waren Protestbewegungen nicht Motor, sondern Produkt gesell-
schaftlichen Wandels, nicht gesellschaftliche Avantgarde, sondern gesellschaft-
liche Nachhut oder gar pathologisches Nebenprodukt? Wie instrumentalisierte 
die Politik Protestbewegungen? Wie sind einzelne Protestbewegungen ver-
laufen, was also ist die Ordnung des Protests, welche Organisationen haben ihn 
getragen? Wie sind diese Organisationen strukturiert – als offene Bewegungen 
oder geradezu sektenartige Gruppen? Welche Unterschiede sind zwischen Pro-
testgruppen im Rechtsstaat Bundesrepublik und im Nichtrechtsstaat DDR fest-
zustellen? Sind deutsche Protestbewegungen Teil europäischer oder gar welt-
weiter Protestbewegungen oder gibt es auch deutsche Sonderwege des Protests?

Die allgemeine wie die juristische Zeitgeschichte des Protests zu behandeln, 
ist nicht leicht. Publikationen wurden oftmals von Autoren verfasst, die selbst 
an einer bestimmten Protestbewegung beteiligt waren, und Zeitzeugen sind 
häufig gute Apologeten, die affirmativ-selbstrechtfertigende Texte verfassen, 
nur selten aber gute und kritische Chronisten des selbst Erlebten und ihrer 
eigenen Rolle. Protestforschung ist zudem oftmals vorrangig Instrument zur 
politischen Intervention, liefert nicht retrospektiv die Analyse eines vergange-
nen Konflikts, sondern ist gegenwartsbezogen Teil eines aktuellen politischen 
Konflikts oder des Kampfes der Beteiligten um die Deutungshoheit, der gerade 
„1968“ betreffend noch immer nicht ausgefochten ist, und den Blick auf andere, 
vielleicht sogar bedeutsamere Protestbewegungen verstellt.

„Ordnung und Protest“ spart auch gerade deshalb die beiden in der Publi-
zistik seit Jahren am häufigsten anzutreffenden einschlägigen Themenfelder 
aus: „1968“ und die RAF. Der Band lenkt den Blick vielmehr insbesondere 
auch auf die lebendige Protestgeschichte lange vor „1968“, in der Ära Adenau-
er: Wolfgang Kraushaar gibt einen Überblick über Protestbewegungen in der 
Adenauer-Zeit, bevor sich Canan Candemir vertieft mit den Protesten gegen 
die Pariser Verträge und die Wiederbewaffnung befasst. Die Proteste zeigten, 
dass die Demokratie in Westdeutschland nicht nur auf dem Papier stand und 
sich Protest und Kritik sich fortan zu einem wichtigen Bestandteil der frei-
heitlich demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik entwickeln sollten. 
Henriette Hosemann befasst sich mit den Protesten im Umfeld der Reform 
der Kriegsopferversorgung. Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg körperliche 
Schäden erlitten hatten, pochten erfolgreich darauf, ihr Vaterland verteidigt zu 
haben, weshalb ihnen keine Sozialleistungen, sondern ein „Ehrensold“ zustehe. 
Sebastian Schmidt-Renkhoff dokumentiert den vornehmlich durch Proteste von 
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Angehörigen der Universität Göttingen bewirkten Sturz eines rechtsradikalen 
niedersächsischen Kultusministers. Anstelle eines Rückblicks auf den bundes-
republikanischen Linksterrorismus beschäftigt sich Tobias Hof mit dem lange 
Zeit unterschätzen Phänomen des Rechtsterrorismus und skizziert Entwicklung 
und Radikalisierung der rechtsextremistischen Szene in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung.

II. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Ordnung und Protest finden immer innerhalb eines bestimmten rechtlichen 
Rahmens statt und setzen einen rechtlichen Rahmen voraus. Der rechtliche 
Rahmen legt fest, wie die Ordnung konstituiert ist, aber auch wie Protest zu-
lässiger Weise aussehen kann und welche Formen unzulässig sind. Zulässiger 
Protest ist selbst Bestandteil der Ordnung. Das Verhältnis beider zueinander 
ist also nur als dialektisches denkbar. Rechtlicher Ausgangspunkt sind daher 
die beiden deutschen Verfassungen, die 1949 in Kraft traten und zunächst zwei 
unabhängig voneinander bestehende deutsche Teilstaaten konstituierten.

1. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland – das Grundgesetz – trat am 
23. Mai 1949 in Kraft. Die durch diese Verfassung konzipierte Ordnung ist 
die eines bundesstaatlich verfassten freiheitlich-demokratischen und sozialen 
Rechtsstaats, Art. 20 und Art. 28 GG. Als Grundpfeiler der Ordnung sind 
die bundesstaatliche Ordnung sowie die in Art. 1 und Art. 20 niedergelegten 
Grundsätze der Möglichkeit einer Verfassungsänderung entzogen, Art. 79 
Abs. 3 GG. Die gewählte Bezeichnung „Grundgesetz“ anstelle von „Verfas-
sung“ sollte den provisorischen Charakter dieses Verfassungswerkes dokumen-
tieren, staatsrechtliche Bedeutung wurde ihm bereits in der zeitgenössischen 
Literatur nicht beigemessen:

„Die Vermeidung des herkömmlichen Ausdrucks ‚Verf.‘ ist zwar politisch beachtlich, 
aber staatsrechtlich belanglos. Politisch sollte damit der räumlich und zeitlich vorläufige 
Charakter sowie das Fehlen voller Freiheit zu eigenständigen Verfassungsgebung gekenn-
zeichnet sein.“1

Letzteres bezog sich auf die Vorgaben von alliierter Seite, ersteres drückte die 
Hoffnung und Erwartung aus, dass die Teilung Deutschlands nur vorüber-
gehender Natur sein würde. Als die erstrebte Wiedervereinigung mit der ehe-
maligen Sowjetzone nach mehr als 40 Jahren schließlich erfolgte, hatten die 

1 Giese, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, 1. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1949, Vor II 1, S. 5.
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maßgeblichen politischen Akteure ihre Ansicht über das ehemalige Provisorium 
längst geändert. Das Grundgesetz wurde die Verfassung für das wiederver-
einigte Deutschland. Sebastian Müller-Franken zeigt in seinem Beitrag „Wieder-
vereinigung – juristisch“, dass dies ebensowenig unumstritten war wie die Wahl 
des juristischen Weges zur Wiedervereinigung.

Im Wesentlichen sind die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen des ersten 
Teils in ihrem Wortlaut von 1949 bis heute unverändert in Kraft geblieben. Pro-
test kann sich – und dies hat auch die Vergangenheit gezeigt – grundsätzlich 
an jedem Grundrecht entzünden. Mit der in Art. 3 Abs. 2 GG verankerten 
Gleichberechtigung von Mann und Frau beschäftigt sich Christian Starck, 
der die Genese der Gleichberechtigung aufzeigt und sich kritisch mit Quoten 
zur Herstellung faktischer Gleichheit auseinandersetzt. Im Bereich der von 
Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Koalitionsfreiheit sind die Beiträge von Thomas 
Schlemmer und Philipp S. Fischinger angesiedelt. Beide befassen sich mit Ar-
beitskampfmaßnahmen gegen Betriebsschließungen. Schlemmer vergleicht hier-
bei die Umstrukturierung von Motanregionen in Bayern und im Ruhrgebiet. 
Rückblickend interpretiere man in diesen Regionen Betriebsschließungen ganz 
unterschiedlich: Als notwendige Voraussetzung für einen Aufbruch zu neuen 
Ufern hier, als bis heute schmerzhafte Niederlage und Fanal des Abstiegs dort. 
Anschließend zeigt Fischinger die rechtlichen Rahmenbedingungen für Arbeits-
kämpfe gegen Betriebsschließungen auf.

Während in diesen Fällen der tatsächlich oder vermeintlich unzutreffende 
Umgang mit Gewährleistungen des Grundgesetzes zum Gegenstand von 
Protesthandlungen wird, kann sich  – ganz unabhängig vom Gegenstand des 
Protests – auch die Frage stellen, inwieweit Protesthandlungen als solche von 
grundgesetzlichen Verbürgungen geschützt sind. Der in Art. 4 GG enthaltene 
Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Gegenstand des Beitrags von 
Martin Borowski, der sich mit Protest unter Berufung auf die Gewissensfreiheit 
befasst und dabei zunächst die Grundlinien der Gewissensfreiheit skizziert, um 
zu zeigen, unter welchen Voraussetzungen ein „Protest“ gegen Rechtspflichten 
unter Berufung auf die Gewissensfreiheit erfolgreich sein kann, bevor er dies 
anhand der Diskussion um das Kirchenasyl illustrieren kann.

Jörg Eisele bewegt sich im Schutzbereich der in Art. 5 Abs. 1 GG geschützten 
Meinungsfreiheit und behandelt Protesthandlung als Religionsbeschimpfung 
und Beleidigung, wobei er bezweifelt, ob am Tatbestand der Religionsbeschimp-
fung festgehalten werden sollte. Gerade bei Bürgerprotesten solle man sich auf 
die ultima ratio-Funktion des Strafrechts besinnen. In den Zusammenhang der 
in Art. 2 Abs. 1 GG geschützten Allgemeinen Handlungsfreiheit und der in 
Art. 8 GG geschützten Versammlungsfreiheit gehört Beitrag von Arndt Sinn, 
der die Nötigungsstrafbarkeit von Protesthandlungen untersucht und dabei 
die jüngere höchstrichterliche Rechtsprechung kritisiert, welche zu einer Auf-
lösung des Gewaltbegriffs zugunsten einer rechtsstaatlich fragwürdigen reinen 
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Kasuistik und Fallgruppenbildung führe. Susanne Schregel zeigt anschließend 
Berührungspunkte zwischen Recht und Protest exemplarisch anhand der Pro-
teste gegen den NATO-Doppelbeschluss. Aktivisten hätten rechtliche Provoka-
tionen und Grenzüberschreitungen teils bewusst als Mittel des Politischen ge-
nutzt. Insbesondere die Erzeugung von Spannungen im Feld des Rechts und die 
mit diesen verbundenen Suchbewegungen, Unsicherheiten und Verwirrungen 
sollten Diskussionen auslösen, Öffentlichkeit herstellen und Skandalisierungs-
prozesse ermöglichen. Gerrit Manssen befasst sich anlässlich der Proteste gegen 
den Bahnhof „Stuttgart21“ mit der Frage, ob das geltende Planfeststellungsrecht 
eigentlich in der Lage sei, derartigen Großprojekten hinreichend Legitimation 
zu verschaffen; er bezweifelt das und stellt sich die Frage, wie sich die Legi-
timität steigern ließe.

Lässt man die einfachgesetzliche Lage außer Betracht, kann leicht der Ein-
druck entstehen, die rechtlichen Rahmenbindungen für Protest hätten sich in 
der Bundesrepublik in den vergangenen 60 Jahren nicht geändert. Fakt ist, 
das einfachgesetzliche Recht hat sich erheblich geändert seit Inkrafttreten des 
Grundgesetzes. Der Fokus soll hier jedoch zunächst allein auf den verfassungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen liegen: Hat sich hier wirklich nichts Wesent-
liches geändert seit 1949? Der Protest, der in den 1950er Jahren stattfand, er-
eignete er sich im selben normativen Umfeld, auf das sich gegenwärtiger Protest 
stützen und verlassen kann?

Bereits ein erster vergleichender Blick in Kommentierungen des Grund-
gesetzes legt nahe, dass sich seither einiges geändert haben muss. Die erste 
Kommentierung des Grundgesetzes, sie erschien bereits 1949, kam mit wenigen 
erörternden Sätzen je Norm aus, während gegenwärtige Großkommentare es 
auf mehrere Bände bringen. In ihrem Umfang zugenommen hat dabei auch 
die Kommentierung der Grundrechte. Viel wesentlicher als die Zunahme des 
Umfangs der Kommentierung ist die inhaltlichen Entwicklung, die seit dem 
stattgefunden hat: Das Verständnis der Grundrechte hat sich seit 1949 ganz 
maßgeblich geändert. Dies betrifft sowohl die Bedeutung, die den Grundrechten 
in der Rechtsordnung als solchen zugemessen wird, also auch den Inhalt der 
einzelnen grundrechtlichen Verbürgungen in concreto. Unsere heutige aus-
differenzierte Grundrechtsdogmatik, die von Rechtsprechung und Literatur 
in den vergangenen Jahrzehnten entfaltet wurde und die Regalmeter unserer 
Bibliotheken füllt, gab es 1949 nicht. Und es war auch nicht absehbar, dass die 
Grundrechte diese Dynamik entwickeln würden.

Heute haben wir ein sehr ausdifferenziertes Bild davon, was von diesen 
Rechten geschützt ist. Dies bedeutet freilich nicht, dass nicht auch heute noch 
Unklarheiten und Uneinigkeiten über die genaue Grenzziehung der Schutz-
bereiche als solche, über das zutreffende Abwägungsergebnis bei mehreren 
betroffenen Schutzgütern, bestehen. Wir bezeichnen die Verfassung heute als 
„Werteordnung“ und messen diesem Verständnis gleich zwei Dimensionen zu. 

Einführung 5



Wir unterscheiden in der Grundrechtsdogmatik zwischen „Abwehrrechten“ 
und „Leistungsrechten“ und „Teilhaberechten“, und sprechen von „Einrich-
tungsgarantien“. Anleihen hat die Staatsrechtslehre der Bundesrepublik dabei 
durchaus bei der Staatsrechtslehre der Weimarer Republik nehmen können. Vie-
les in unserem heutigen Verständnis wurzelt in dieser Zeit; aber in der Weimarer 
Republik hat es – den umfangreichen grundrechtlichen Gewährleistungen zum 
Trotz – keinen mit dem im Geltungsbereich des Grundgesetzes vergleichbaren 
Grundrechtsschutz gegeben.

Warum konnten die Grundrechte des Grundgesetzes eine andere Dynamik 
entfalten als in der Weimarer Zeit? Sicher spielte eine entscheidende Rolle, 
dass die Protagonisten nach dem Zivilisationsbruch der Jahre 1933–1945 die 
Bedeutung der grundrechtlichen Verbürgungen und ihre Schutzbedürftigkeit 
wesentlich deutlicher als 1919 vor Augen hatten. Dass die staatliche Ordnung 
nicht Selbstzweck, sondern um des Menschen willen da ist, sollte im Grund-
gesetz auch normativ zum Ausdruck kommen. Dies verlangte eine Fortent-
wicklung des im 19. Jahrhundert zunächst sehr formal verstandenen und nur 
zögerlich um materielle Komponenten erweiterte Rechtsstaatsverständnis. Vor 
Augen stand den Verfassern des Grundgesetzes vorrangig die Abwehrdimen-
sion der Grundrechte, der Schutz der Freiheit des Einzelnen vor staatlichen 
Übergriffen. Dies spiegelt sich in der systematischen Stellung der Grundrechte 
im Verfassungsgefüge. Hierzu heißt es im Grundgesetz-Kommentar von Giese 
aus dem Jahr 1949:

„Die Voranstellung der Grundrechte vor der Regelung der Organisation und der Funk-
tionen ist auch staatsrechtlich beachtlich. Handelt es sich bei diesen Grundrechten doch 
grundlegend um ‚Menschenrechte‘, die im natürlichen Recht wurzeln, vom positiven recht 
nicht (wie Grundrechte bisherigen Stils) geschaffen werden, sondern dem positiven Recht 
vorgegeben sind, daher auch für den VerfGeber einer konstitutiven Begründung weder 
bedürftig noch überhaupt fähig sind, vielmehr von ihm höchstens deklaratorisch zu be-
stätigen und schlechterdings nicht zu verkennen oder gar zu verletzen sind.“2

Diesem Verständnis entsprach auch die Voranstellung des Bekenntnisses zur 
Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG. Allein, der normative Gehalt dieses Be-
kenntnisses und dieser systematischen Umkehrung waren noch herauszuar-
beiten. Rechtliche Weichenstellungen hierzu enthielt dabei auch die Verfassung 
selbst, dies betrifft namentlich Art. 1 Abs. 3 GG sowie Art. 19 GG. Die hier-
durch erfolgte wesentliche Änderung im Vergleich zur Weimarer Verfassungs-
situation wurde bereits 1950 sehr anschaulich auf den Punkt gebracht: „Frü-
her Grundrechte nur im Rahmen der Gesetze; heute Gesetze nur im Rahmen 
der Verfassung.“3 Die Bedeutung, die die Grundrechte in der Bundesrepublik 

2 Giese, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, 1. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1949, Vor zu Teil I, II, S. 8.

3 Krüger, Grundgesetz und Kartellgesetzgebung, 1950, S. 12.
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erlangt haben, erlaubt es sich bei der Darstellung des normativen Rahmens 
für Protest in der Bundesrepublik vorrangig auf die verfassungsrechtlichen 
Gewährleistungen zu beschränken. Und: Die durch Art. 1 Abs. 3 normierte 
verfassungsrechtliche Bindung des einfachen Gesetzgebers wurde weiter da-
durch verstärkt, dass die Verfassung selbst Vorgaben zur Einschränkbarkeit der 
Grundrechte machte.

Neben konkret auf einzelne Grundrechte bezogene Gesetzesvorbehalte, die 
sich jeweils nur die Bedingungen unter denen ein konkretes Grundrecht vom 
Gesetzgeber ausgestaltetet und eingeschränkt werden kann, enthalten, wurden 
in einer Norm die für die Wirksamkeit und den Bestand aller Grundrechte 
wesentlichen normativen Voraussetzungen festgeschrieben. Art. 19 Abs. 1 GG 
beinhaltet das Verbot von Einzelfallgesetzgebung, Art. 19 Abs. 2 GG ist in-
zwischen unter dem treffenden Schlagwort der Wesensgehaltsgarantie bekannt. 
Zu dem in Art. 19 Abs. 4 GG enthaltenen Justizgewährungsanspruch wird 
inzwischen auch die Möglichkeit gezählt, Grundrechtsverletzungen vor dem 
Bundesverfassungsgericht zu rügen. Dieser heute so populäre außerordentliche 
Rechtsbehelf war bei Inkrafttreten des Grundgesetzes freilich noch nicht vor-
gesehen. Sie wurde wie auch das in Art. 20 Abs. 4 GG enthaltene Widerstands-
recht erst im Zuge der umstrittenen Notstandsgesetzgebung4 mit Wirkung zum 
2. Februar 1969 ins Grundgesetz aufgenommen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG. 
Eine Verfassungsgerichtsbarkeit war im Grundgesetz von 1949 dagegen sehr 
wohl vorgesehen und das Bundesverfassungsgericht unterlag, wie die anderen 
Gerichte auch, der Grundrechtsbindung des Art. 1 Abs. 3 GG. Tätigwerden 
konnte und kann es bis heute freilich nur, wenn ihm ein Sachverhalt im Rahmen 
seiner Zuständigkeit zur Prüfung vorgelegt wurde. 

Wenn also die Verfassung wie gezeigt und wie von den Väter und Müt-
tern des Grundgesetzes beabsichtigt, also das Potential für die Entfaltung ei-
nes umfassenden Grundrechtsschutzes bot, so darf die erfolgte Entwicklung 
nicht als zwangsläufige verstanden werden. Sie erforderte den Willen und die 
Durchsetzungsfähigkeit der Beteiligten und sie war nicht unumstritten. Die 
Aktivierung der Grundrechte im Geltungsbereich des Grundgesetzes konnte 
sich zwar auf den Wortlaut der eben zitierten Normen stützen, die Weichen-
stellungen des Bundesverfassungsgerichts entsprachen dabei nicht unbedingt 
der Mehrheitsmeinung im rechtswissenschaftlichen Schrifttum. Voraussetzung 
für die Entfaltung eines möglichst lückenlosen Grundrechtsschutzes war aber 
zunächst, die verschiedenen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen in ein 
inneres, möglichst widerspruchfreies System zueinander zu setzen. Das Ver-
ständnis vom Grundgesetz als „Werteordnung“ ist dabei ganz wesentlich mit 
dem Namen Günter Dürig verknüpft. Bereits in den frühen 1950er Jahren 

4 Dazu Heike Krüger, in: Löhnig/Preisner/Schlemmer (Hrsg.), Reform und Revolte, Tü-
bingen 2012, S. 325 ff.
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begann er seine Auffassung zu entfalten. Zur Bedeutung des Art. 1 Abs. 3 GG 
heißt es in der ersten Fassung seiner Kommentierung zu Art. 1 GG im Maunz/
Dürig von 1958: „Der Sinn des Art. 1 III ist es, das der Verfassung vorgegebene, 
von Art. 1 I und 1 II in complexu rezipierte Wertsystem soweit wie irgend 
möglich in ein positiv-rechtlich unbezweifelbares Anspruchssystem umzuprä-
gen. […] Die Verfassungsaussage, daß die Grundrechte „unmittelbar geltendes 
Recht“ sind, stellt klar, daß es im System der nachfolgenden Grundrechte keine 
bloßen Programmsätze im Sinne inhaltsleerer und unverbindlicher Redewen-
dungen (Deklamationen) mehr gibt.“5 Für die Reichweite des grundgesetzlichen 
Grundrechtsschutzes war schließlich vor allem das Lüth-Urteil von 1958 des 
Bundesverfassungsgerichts maßgeblich. Das Bundesverfassungsgericht bekräf-
tigte in diesem Urteil die Deutung des Grundgesetzes als Werteordnung.

„Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in 
den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine ob-
jektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche 
des Rechts gilt.“6

Staatsrechtslehre und Rechtsprechung begreifen es inzwischen als ihre selbstver-
ständliche Aufgabe einer effektiven Grundrechtsverwirklichung, Widersprüche 
zwischen den verschiedenen Bestimmungen mittels „praktischer Konkordanz“ 
aufzuheben und so eine möglichst widerspruchsfreie Ordnung zu entwickeln 
und erhalten. Die historische Entwicklung und Entfaltung der Grundrechte in 
der Bundesrepublik und ihre jeweilige Konkretisierung durch das geltende ein-
fachgesetzliche Recht sind daher nicht nur Protestgeschichte, sondern zugleich 
die Geschichte unserer bundesrepublikanischen Ordnung.

2. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik trat am 7. Oktober 
1949 in Kraft. Diese Verfassung, die dem Namen nach nicht mit dem offiziellen 
Anspruch antrat, nur ein Provisorium zu sein, blieb nicht einmal 20 Jahre in 
Kraft. 1968 wurde sie durch eine sozialistische Verfassung ersetzt, die 1974 
noch einmal revidiert und neu in Kraft gesetzt wurde. Die erste Verfassung der 
DDR lehnte sich in weiten Teilen an die Weimarer Reichsverfassung an. Wie 
diese und wie das bundesrepublikanische Pendant, das wenige Monate zuvor 
in Geltung gesetzt worden war, beinhaltete sie einen staatsorganisatorischen 
Teil (Abschnitt „C. Aufbau der Staatsgewalt“) und einem Grundrechtsteil (Ab-

5 Die Charakterisierung des Grundgesetzes als „wertgebundene[r] Ordnung“ wurde vom 
Bundesverfassungsgericht schon in früheren Urteilen verwendet. Vgl. hierzu Horst Dreier, 
Dimensionen der Grundrechte. Von der Werteordnungsjudikatur zu den objektiv-rechtlichen 
Grundrechtsgehalten, Hannover 1993, S. 10.

6 BVerfGE 7, 198 („Lüth-Urteil“), LS 1.
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schnitt „B. Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt“), dem ein kurzer Abschnitt 
(A) über die „Grundlagen der Staatsgewalt“ vorangestellt war. Die staatsrecht-
liche Ordnung, die die DDR-Verfassung von 1949 dem Normtext nach kon-
stituierte, war eine föderal verfasste, parlamentarische Demokratie. Hinsichtlich 
der grundrechtlichen Verbürgungen war die Anlehnung an die Verfassung der 
Weimarer Republik besonders augenscheinlich. Sie ging damit deutlich über die 
grundrechtlichen Gewährleistungen der Landesverfassungen der ostdeutschen 
Länder hinaus.

Der Vergleich der verfassungsrechtlichen Verbürgungen der beiden Verfas-
sungen von 1949 zeigt, dass die beiden 1949 in Kraft getretenen Verfassungen 
hinsichtlich der zugesicherten Rechte in wesentlichen Punkten übereinstimmen. 
Eine Bindung aller Staatsgewalt war normativ ebenso vorgesehen, wie eine 
Wesensgehaltsgarantie – auf den ersten Blick, so könnte man meinen, waren also 
die verfassungsrechtlichen Ausgangssituationen für Protest in den 1950er Jahren 
in beiden deutschen Staaten vergleichbar. Den die Grundrechte betreffenden 
Normtexten nach waren sie das auch. Die Vergleichbarkeit der normativen Aus-
gangssituation allein an den Grundrechtskatalogen festzumachen, greift jedoch 
zu kurz. Zugleich bedarf es eines Vergleichs des staatsrechtlichen Ordnungsrah-
mens insgesamt um den Stellenwert der Grundrechte und ihre Funktion in der 
Rechtsordnung beurteilen zu können. Erst hierdurch lässt sich der Unterschied 
zwischen der freiheitlichen Ordnung des Grundgesetzes auf der einen Seite und 
dem Unrechtsstaat DDR auf der anderen Seite erklären.

Die in der Verfassung von 1949 angelegte freiheitlich staatliche Ordnung ist 
nie wirksam etabliert worden. Die SED vermochte es, ihren die ganze staatliche 
Ordnung umfassenden Führungs- und Herrschaftsanspruch gegen den von der 
Verfassung vorgesehenen staatsorganisatorischen Rahmen zügig und wirksam 
durchsetzen. Im Juli 1952 proklamierte die SED den Aufbau des Sozialismus als 
Staatsziel. Im gleichen Jahr wurden entgegen der Festlegung auf die republika-
nische Staatsform in Art. 1 Abs. 1 DDR-Verf. die Länder aufgehoben und die als 
bürgerlich geltende Verwaltungsgerichtsbarkeit abgeschafft. Dierk Hoffmann 
geht in vorliegendem Band auf Proteste gegen diesen SED-Staat am 17. Juni 
1953 ein, die seit der Abschaffung des Gedenktags im Zuge der Wiederver-
einigung zunehmend aus dem Blick geraten sind. Hoffmann ordnet die Proteste 
als signifikantes Ereignis der Demokratiegeschichte ein und zeigt, wie wenig 
erforscht diese Ereignisse in der jungen DDR noch immer sind.

Die Grundrechte der DDR-Verfassung von 1949 haben vor diesem Hinter-
grund nie die Dynamik entfaltet, die die Grundrechte in der gleichen Zeit in der 
Bundesrepublik entfaltet haben. Um die Terminologie der bundesrepublika-
nischen Grundrechtsdogmatik aufzugreifen, sie sind nicht aktiviert worden. 
Eine derartige Aktivierung der Grundrechte war in der DDR politisch nicht 
gewollt, da man die klassisch liberale Vorstellung der Trennung von Staat und 
Gesellschaft ablehnte, die mit der beabsichtigten Schaffung einer sozialistischen 
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Gesellschaft zu überwindenden war. Grundrechte wurden daher nicht in der 
klassisch liberalen Doktrin als bürgerliche Abwehrrechte interpretiert, weil 
dies nur auf Grundlage der Anerkennung der Unterscheidung von Staat und 
Gesellschaft möglich ist. Der Verfassungstext von 1949 sicherte diese Kon-
zeption, anders als seine Nachfolger, staatsorganisationsrechtlich freilich noch 
nicht ab. Die Verfassung von 1949 enthielt zwar einige sozialistische Elemente, 
sie war aber vorrangig eine parlamentarische Verfassung, auf deren Grund-
lage die Grundrechtsvorstellungen der SED nicht hätten zum Tragen kommen 
müssen. Zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit bestand aber 
von Beginn an eine Diskrepanz, die sich wie angedeutet zunehmend verstärkte. 
Die politischen Akteure betrieben von Anfang an einen Umbau der staatlichen 
Ordnung im Sinne des Marxismus-Leninismus und eine Zeit lang hielt man 
die Staffage einer freiheitlichen Verfassung dabei offenbar für zweckdienlich. 
Dies war kein Klima, das einen lebendigen fachwissenschaftlichen oder gesell-
schaftlichen Diskurs gefördert hätte. Grundrechtsdogmatische Arbeiten aus der 
Zeit lassen sich praktisch nicht finden.

Dies änderte sich aber im Verlaufe der 1960er Jahre zunehmend. Von Seiten 
der Partei war es nun offenbar erwünscht, die eigenen Vorstellungen über die 
Bedeutung der Grundrechte umfangreich durch das Schrifttum entfalten zu las-
sen und der westlichen Lesart selbstbewusst als Gegenmodell entgegenzustellen. 
Die eigene Konzeption und Grundrechtsversdogmatik erschien in dieser Lesart 
als Fortentwicklung des klassischen bürgerlichen Grundrechtsverständnisses:

„Für das Verständnis der Grundrechte und -pflichten ist wesentlich, in der politischen 
und ökonomischen Herrschaft des werktätigen Volkes ihren Ausgangspunkt und in der 
Befreiung und Selbstverwirklichung der Persönlichkeit ihr Ziel zu sehen. Der für jede 
vorsozialistische Gesellschaftsordnung typische Gegensatz zwischen dem Staat und der 
überwiegenden Zahl seiner Zahl der seiner Personalhoheit unterliegenden Bürger ist in der 
sozialistischen Gesellschaft aufgehoben. Indem die politische Macht der Werktätigen zur 
ausschlaggebenden Bedingung für den Befreiungsprozeß der Persönlichkeit wird, muß 
sich zwangsläufig auch die Grundrechtsproblematik wandeln. Waren die Grundrechte 
und -freiheiten der Bürger im Kapitalismus zunächst als die Antithese zur staatlichen 
Sphäre konzipiert, grenzten sie den Entscheidungsspielraum des einzelnen Bourgeois von 
dem des Gesamtkapitalisten ab, so bedingen die mit den sozialistischen Grundrechten 
und -freiheiten gegebenen individuellen Entscheidungsräume des Bürgers zugleich die 
gesellschaftliche und staatliche Leitung. Beide, sozialistisches Bürgerverhalten und gesell-
schaftliches bzw. staatliche Leitung, sind füreinander Voraussetzung. Es ist der sozialis-
tischen Grundrechtskonzeption wesensfremd, den Akzent auf abgegrenzte Sphären des 
öffentlichen und privaten Lebens zu legen, die Grundrechte primär als Ausschlußrechte 
zu sehen. Eine politische Macht, die vom Bürger getragen und von seinem Interesse be-
herrscht wird, verkörpert die Negation des Gegensatzes von Staat und Bürger.“7

7 Autorenkollektiv unter der Leitung von Poppe, Grundrechte des Bürgers in der sozialis-
tischen Gesellschaft, Staatsverlag der DDR, Berlin 1980, S. 42.
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1968 bemühte man sich, Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit wie-
der einander anzunähern. Die DDR gab sich am 9. April 1968 eine neue Ver-
fassung. Sie konstituierte sich darin als „sozialistische Republik der Arbeiter 
und Bauern“, Art. 1 Abs. 1 Satz 1 DDR-Verf. Als „politische Organisation der 
Werktätigen in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei“, Art.  1 Abs. 1 Satz 2 DDR-Verf. In dieser 
neuen Verfassung dokumentierte sie auch das bereits gezeigte Grundrechtsver-
ständnis von Grundrechten als Integrationsrechte des Einzelnen in die staatliche 
Ordnung. Auffallend ist bereits, dass es keinen verhältnismäßig geschlossenen 
Abschnitt über die Grundrechte gibt, sondern dass die rechtlichen Gewähr-
leistungen über den Verfassungstext verteilt unter verschiednen Abschnitten 
geregelt sind. Bei den „Grundrechten“ der Verfassung von 1968 wird nun auch, 
anders als bei den Verbürgungen 1949, den Formulierungen ganz offiziell her-
vorgehoben, dass es sich nicht um jedem Bürger bedingungslos zukommende 
individuelle Abwehrrechte gegen den Staat handelt, sondern um mit Pflichten 
für und in der sozialistischen Gemeinschaft verknüpfte Rechtspositionen, die 
in einem dialektischen Verhältnis zu einander stehen sollen:

„Diktatur des Proletariats, sozialistische Demokratie und freie Entfaltung der Persönlich-
keit werden verfassungsrechtlich als dialektische Einheit gesehen. Einerseits liegt in der 
Ausübung aller politischen Macht durch die Werktätigen (Art. 2) die unverbrüchliche 
Garantie dafür, dass die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger die freie Entfaltung 
des Menschen als Persönlichkeit zum Inhalt haben und mit diesem Inhalt verwirklicht 
werden. Andererseits hängen die Stärke und die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft und ihres Staates entscheidend davon ab, wie die Bürger ihre Grundrechte 
wahrnehmen und ihre Grundpflichten erfüllen. Die verfassungsrechtliche Regelung der 
Grundrechte und Grundpflichten bestätigt in jeder Hinsicht die marxistisch-leninistische 
Erkenntnis, die sich bereits im vorangegangenen revolutionären Prozeß bewiesen hatte: 
Die Entfaltung der Persönlichkeit ist gleichbedeutend mit der Festigung der Macht der 
Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Werktätigen und umgekehrt.“8

An der konstituierten Ordnung und der Konzeption der Grundrechte wurde 
bei der Revision der Verfassung im Jahre 1974 nichts wesentliches geändert; sie 
bildete den verfassungsrechtlichen Rahmen für die Proteste von 1989 und für 
die folgende Wiedervereinigung, womit sich Sebastian Müller-Franken einge-
hend auseinandersetzt. Die verfassungsrechtliche Regelung der Grundrechte 
und Grundpflichten im Sinne des marxistisch-leninistischen Verständnisses war 
offenbar nicht geeignet, die gewünschte Entfaltung der sozialistischen Per-
sönlichkeit voranzutreiben und so die Macht der Arbeiterklasse dauerhaft zu 
festigen. Als am 7. Oktober 1949 die Verfassung der DDR in Kraft trat, war dies 
freilich nicht absehbar.

8 Autorenkollektiv unter der Leitung von Poppe, Grundrechte des Bürgers in der sozialis-
tischen Gesellschaft, Staatsverlag der DDR, Berlin 1980, S. 126.
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Ordnung und Protest in der Ära Adenauer

Wolfgang Kraushaar

Wenn über das Verhältnis zwischen Ordnung und Protest für eine ganz spezi-
fische Zeit  – und nicht ganz allgemein  – gesprochen werden soll, dann gilt 
es im Fall der nach dem ersten Bundeskanzler benannten Ära1 vorab zwei 
Bemerkungen zu machen:

Erstens: Von politischer Ordnung in der Ära Adenauer läßt sich in zweierlei 
Hinsicht sprechen, zum einen im Sinne der Verteidigung einer bereits etab-
lierten Ordnung und zum anderen im Sinne einer dieser vorausgegangenen Eta-
blierung eines Ordnungssystems selbst. Schließlich war Bundeskanzler Konrad 
Adenauer durch seine Rolle im Parlamentarischen Rat und dann vor allem als 
erster Bundeskanzler der westdeutschen Nachkriegsrepublik der wichtigste 
Politiker, dessen Hauptaufgabe erst einmal darin bestand, ein demokratisches 
und möglichst stabiles System einzurichten.

Zweitens: Der Begriff des Protests impliziert nicht automatisch, daß er sich 
gegen eine politische Ordnung als solche richten muß. Der Protest kann durch-
aus öffentlich Handlungsalternativen formulieren, mit denen nicht zugleich 
an den Pfeilern des politischen Systems gerüttelt werden muß. Wenn aber hier 
beide Begriffe konträr gegenübergestellt werden, dann geht es zumindest um 
Alternativen für bestimmte Teile oder Sektoren einer bestimmten Ordnung. 
Darüber hinaus kann es allerdings auch um eine systemtranszendierende Aus-
richtung gehen, durch die die Struktur eines politischen Systems – wie etwa im 
Fall der am Ende der sechziger Jahre kurzzeitig aufgeflammten Propagierung 
eines Rätesystems als Alternative zur parlamentarischen Demokratie – über-
wunden und ersetzt werden soll.

Darüber hinaus sollte dabei aber immer auch mitbedacht werden: die neue 
Republik wurde nur vier Jahre nach einem nationalen Desaster ohnegleichen 
gegründet  – zwölf Jahren NS-Herrschaft, einem über fünf Jahre dauernden 
Weltkrieg und der beinahe vollständigen Vernichtung der europäischen Juden, 
einem beispiellosen Verbrechen. Das Land war in Besatzungszonen aufgeteilt, 

1 Mit „Adenauer-Ära“ wird die Zeit der Kanzlerschaft des CDU-Politikers Konrad Ade-
nauer bezeichnet, die vom 20. September 1949 bis zum 15. Oktober 1963 dauerte. Zur folgen-
den Darstellung vgl.: Wolfgang Kraushaar, Die Protest-Chronik. Eine illustrierte Geschichte 
von Bewegung, Widerstand und Utopie – 1949 bis 1959, Bd. I–IV, Hamburg 1996.



die sich im Zuge des Kalten Krieges zwischen Ost und West polarisierten, 
lag wirtschaftlich am Boden und galt moralisch als völlig diskreditiert. Einer 
deutschen Republik nach dem schändlichen Niedergang der Weimarer Republik 
erneut eine Chance geben zu wollen, galt vielen als riskant und wenig vertrauen-
erweckend.

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands waren zwei der vier 
Siegermächte in die Rolle von Hegemonialkräften aufgerückt. Die Vereinigten 
Staaten, die wirtschaftlich und militärisch stärkste Nation, gerieten schon bald 
mit der Sowjetunion, die im Krieg die mit Abstand größten Verluste erlitten 
hatte, in Konflikt. Durch die kommunistische Okkupation Osteuropas sahen 
die USA sowie Großbritannien und Frankreich die Nachkriegsordnung be-
droht. Stück für Stück brach damit die Allianz zur Niederwerfung des Na-
tionalsozialismus auseinander.

Danach setzte in den vier Besatzungszonen eine Wirtschaftspolitik ein, die 
die politische Blockbildung vorwegnahm. Den drei westlichen Zonen, die beim 
Wiederaufbau maßgeblich von den Fördermitteln des Marshallplans profitier-
ten, stand die sowjetische Besatzungszone gegenüber, die unter der Demontage 
durch die UdSSR zusätzlich zu leiden hatte. Entscheidend für die weitere Ent-
wicklung war die Währungsreform in den Westzonen im Juni 1948, die die 
kleinen Sparer schädigte und die Eigentümer von Grundbesitz und Sachwerten 
bevorteilte. Als die neue Währung auch in den Westsektoren Berlins eingeführt 
wurde, blockierte die Sowjetunion die Verkehrswege von und nach West-Berlin. 
Amerikaner und Briten reagierten auf die Berlin-Blockade mit der Einrichtung 
einer Luftbrücke. Die Ost-West-Konfrontation wurde durch die Gründung der 
NATO im April 1949 weiter verschärft. An dem Militärbündnis waren neben 
den USA elf weitere westliche Staaten beteiligt. Durch diesen Schritt wurde 
die Blockbildung auch auf militärischer Ebene fortgesetzt. Dennoch endete 
die Berlin-Blockade nur einen Monat später. Der Versuch der Sowjetunion, die 
wirtschafts- und währungspolitische Separierung der drei Westzonen zu ver-
hindern, war damit endgültig gescheitert. Der Kalte Krieg wurde so zum Koor-
dinatensystem für die Errichtung zweier deutscher Teilstaaten.

Im Nachhinein ist es erstaunlich, wie rasch die kurzzeitig aufblitzenden Groß-
alternativen im Sinne der Etablierung einer neuen, demokratisch legitimations-
fähigen, rechtsstaatlich abgesicherten und auch praktikablen politischen Ord-
nung etabliert werden konnten. Die grundsätzlichen Entscheidungen lauteten: 
Markt- statt Planwirtschaft, Föderalismus statt Zentralismus, Wiederbewaff-
nung statt Pazifismus, Westorientierung statt Neutralismus und europäische In-
tegration statt nationalem Separatismus. Doch nicht all diese Grundpositionen 
ließen sich unter der maßgeblichen Beförderung der drei Besatzungsmächte, 
die ja mit ihren Hochkommissaren bis zum Mai 1955 über ein erhebliches Maß 
an Macht verfügten, reibungslos errichten. In manchen Fällen waren jahrelang 
anhaltende innenpolitische Konflikte die Folge.
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I. Der Konflikt mit den Gewerkschaften

Zu einem Rechtsstaat zählt auch die Interessenvertretung von Arbeitnehmern 
in eigenen Organisationen. Nachdem im Oktober 1949 insgesamt 16 Einzel-
gewerkschaften den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus der Taufe 
gehoben hatten, schienen anfangs noch größere politische Alternativen zur 
Debatte zu stehen. Doch bereits die Niederlage der SPD bei den ersten Bundes-
tagswahlen hatte signalisiert, wie gering der Rückhalt jener Kräfte war, die sich 
für eine Planwirtschaft und eine Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien ein-
zusetzen bereit waren. Entscheidend für die innenpolitischen Kräfteverhältnisse 
war 1952 auch die anstehende Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes.2  
Der DGB-Vorsitzende Christian Fette hatte in einem Schreiben an Bundes-
kanzler Adenauer Kampfmaßnahmen für den Fall angedroht, daß die mangel-
hafte Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen im Regierungsentwurf zum 
Betriebsverfassungsgesetz nicht korrigiert werde. In dem Brief hieß es weiter:

„Der neue Gesetzentwurf bedeutet in wesentlichen Teilen eine Verschlechterung gegen-
über dem alten Betriebsrätegesetz von 1920 und besonders gegenüber den Verfassungen 
und Gesetzen einzelner Länder, sowie auch gegenüber bereits getroffenen freien Verein-
barungen zwischen den Sozialpartnern. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, 
daß neben dem Bestreben, eine echte Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft zu ver-
hindern, auch der Gedanke wirksam ist, die einheitliche Gewerkschaftsbewegung zu 
untergraben.“3 

Da den Betriebsräten kein Mitbestimmungs-, sondern nur ein Einspruchsrecht 
zugestanden wurde und in den Aufsichtsräten die Vertreter der Arbeitgeber mit 
zwei Dritteln gegenüber denen der Arbeitnehmer klar in der Mehrheit waren, 
drohte der Kampf der Gewerkschaften um eine qualifizierte Mitbestimmung 
verloren zu werden.

Daß es soweit kam, lag ganz gewiß nicht an der mangelnden Widerstands-
bereitschaft von Arbeitern und Angestellten. Nachdem der DGB am 15. Mai 
1952 zu Kampfhandlungen gegen den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf-
gerufen hatte, entwickelte sich eine bundesweite Demonstrationswelle. In einem 
Flugblatt, das in einer Auflage von zehn Millionen Exemplaren bundesweit ver-
teilt wurde, hatte der DGB-Vorsitzende an die Arbeitnehmer appelliert, für „ein 
fortschrittliches Betriebsverfassungsgesetz als Grundlage der demokratischen 

2 Zur historischen Vorgeschichte des Betriebsverfassungsgesetzes in Deutschland vgl.: Otto 
Neuloh, Die deutsche Betriebsverfassung und ihre Sozialformen bis zur Mitbestimmung, 
Tübingen 1956; Hans Jürgen Teuteberg: Geschichte der industriellen Mitbestimmung in 
Deutschland. Ursprung und Entwicklung ihrer Vorläufer im Denken und in der Wirklichkeit 
des 19. Jahrhunderts, Tübingen 1961; Werner Milert/Rudolf Tschirbs, Die andere Demokratie. 
Betriebliche Interessenvertretung in Deutschland, 1848 bis 2008, Essen 2012.

3 Zitiert nach: Klaus-Jörg Ruhl (Hg.), „Mein Gott, was soll aus Deutschland werden?“ Die 
Adenauer-Ära 1949–63, München 1985, S. 211 f.
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